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Urlaub in der Elternzeit?

Rechtstipp

Urlaub muss nicht erarbeitet 
werden! Für das Entstehen von 
Urlaubsansprüchen bedarf es 
nur eines bestehenden Arbeits
verhältnisses, so dass grund
sätz lich auch während der 
Eltern zeit Urlaubsansprüche 
entstehen. Nach § 17 Bundesel
terngeld und Elternzeitgesetz 
(BEEG) darf der Arbeitgeber 
allerdings durch eine formlose 
Erklärung gegenüber dem Ar
beitnehmer die während der 
Eltern zeit entstehenden Ur
laubs ansprüche für jeden vol
len Kalendermonat um 1/12 
kürzen, soweit der Arbeitneh

mer nicht Teilzeitarbeit leistet.

Die Kürzungsmöglichkeit be
trifft jeden Urlaub unabhängig 
von der Rechtsgrundlage, also 
sowohl den gesetzlichen Min
desturlaub als auch den tarifli
chen, betrieblichen oder einzel
vertraglichen Mehrurlaub.

Das Bundesarbeitsgericht hat 
nun mit Urteil vom 19.03.2019 
zum Az: 9 AZR 362/18 die 
bis lang noch offene Rechtsfra
ge geklärt, ob das gesetzliche 
Kürzungsrecht gegen EURecht 
verstößt und diese Frage ver
neint. Eine Vorlage an den 
EuGH war nicht erforderlich, 
da dieser zwischenzeitlich mit 
Urteil vom 04.10.2018 zum  Az: 
C12/17 im Fall der Elternzeit 
einer rumänischen Richterin 
ausgeführt hatte, dass eine be
sondere Behandlung von wäh
rend der Elternzeit erworbenen 
Urlaubsansprüchen, anders als 
im Vergleich zu Krankheit 
oder Mutterschutz zulässig sei. 
Dies wurde damit begründet, 
dass Elternzeit anders als eine 
Krankheit vorhersehbar eintre
te und damit nicht unabhängig 
vom Willen des Arbeitnehmers 
besteht. Auch sei die Situation 
anders als beim Mutterschafts

urlaub, da dieser auch unions
rechtlich einen besonderen 
Schutzzweck im Hinblick auf 
die Beziehung der Mutter zu ih
rem Kind und vor der Doppel
belastung infolge gleichzeitiger 
Berufsausübung aufweist.

Abschließend ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass der Arbeit
geber den Urlaub nur während 
des noch bestehenden Arbeits
verhältnisses kürzen kann. Mit 
dem Tag der Beendigung wan
delt sich der Urlaubsanspruch 
in ein Abgeltungsanspruch 
auf Geldzahlung um, der nicht 
mehr gekürzt werden kann 
(BAG, Urteil vom 19. Mai 2015 
zum AZ: 9 AZR 725/13).

Während also regelmäßig in 
der Elternzeit kein Anspruch 
auf Urlaub besteht, bleibt ein 
wegen eines Beschäftigungs
verbotes in der Schwanger
schaft nicht oder nicht vollstän
dig genommener Urlaub nach 
der ausdrücklichen Regelung 
in § 24 Satz 2 MuSchG bis zum 
Ende des nächsten Urlaubsjah
res bestehen. 
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